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3 Stadtverordnetenversammlung 21.02.2013
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Thema:

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in
Trägerschaft der Stadt Prenzlau 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 2. Satzung zur Änderung der
Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau
gemäß Anlage 1.  

Anlagen:
Anlage 1
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in
Trägerschaft der Stadt Prenzlau
Anlage 2
Synopse zur 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Schulbezirke für
Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 30.01.2013 BKS-A
2 11.02.2013 HAU
3 21.02.2013 SVV
4
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich



Stadt  Prenzlau

 
Begründung:
Mit den Beschlüssen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zwischen der Stadt
Prenzlau und den Gemeinden Schenkenberg und Göritz ist die Stadt Prenzlau berechtigt,
die satzungsrechtlichen Regelungen für die Schulbezirke der Stadt Prenzlau auf die
Gemeinde Schenkenberg mit den Orten Ludwigsburg, Baumgarten und Wittenhof des
Amtes Brüssow auszudehnen.

Da die Artur-Becker-Grundschule, als die den o. g. Orten am nächsten liegende
Grundschule in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, in den kommenden Jahren über
genügend Schülerinnen und Schüler zur Sicherung einer stabilen Zweizügigkeit verfügt,
wird als Schulbezirk für die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Schenkenberg die
Oberschule mit Grundschulteil „C. F. Grabow“ festgelegt. Abweichungen sind gemäß §
106 Abs. 4 Satz 3 BbgSchulG möglich.

Für den Ortsteil Dauer der Stadt Prenzlau wird ein deckungsgleicher Schulbezirk mit der
Gemeinde Göritz gebildet. Somit besteht für die Eltern des Ortsteils die Möglichkeit, die
Grundschule „J. H. Pestalozzi“ und die Kleine Grundschule Göritz anzuwählen.

Im Zuge der Satzungsänderung wurden auch neu benannte Straßen hinzugefügt.   

Dr. Eckhard Blohm
Amtsleiter

Abgestimmt mit:

Gerald Buth
Justiziar

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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